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Regel fü r die Laiengemeinschaften des Dominikanerordens

Vorbemerkung

Der lateinische Originaltext der Regel „ Fraternitates laicales “  ist in Analecta Ordinis
Praedicatorum 95, Fase. 1 (1987), abgedruckt.
Wenn in der Ü bersetzung von „ Prä sident “  usw. die Rede ist, dann ist selbstverst ä ndlich auch
„ Prä sidentin “  usw. gemeint. Auf Verdopplungen (der/die Prä sident (in)) wurde lediglich um
der Lesbarkeit willen verzichtet. Im ü brigen ist die von der Ordensprovinz Teutonia veranlasste
Ü bersetzung der Regel zugrundegelegt, damit im Hinblick auf das Sprachgebiet und die Zu-
sammenarbeit der Gemeinschaften ein einheitlicher Text vorliegt.

REGEL   DER   DOMINIKANISCHEN   LAIENGEMEINSCHAFTEN

I.         Grundregel der dominikanischen  Laien

1. Mä nner und Frauen, die mitten in der Welt die Nachfolge Christi leben, haben kraft
Taufe und Firmung Anteil am dreifachen Amt Jesu Christi, der Prophet, Priester und
Hirte ist.
Sie sind dazu berufen, die Gegenwart Christi in den V ö lkern lebendig zu erhalten
und dazu beizutragen, dass „ die Menschen ü berall auf der Erde die Heilsbotschaft
Gottes erkennen und annehmen kö nnen“ .

2. Einige von ihnen lassen sich vom Geist Gottes zu einem Leben aus Geist und  Cha-
risma  des  hl.  Dominikus bewegen.  Mit einem besonderen Versprechen, das
ihren eigenen Statuten entspricht, gliedern sie sich in den Orden ein.

3. Sie schlie ß en sich zu Gemeinschaften zusammen und bilden mit den anderen
Zweigen des Ordens eine Familie.

4. Dies pr ä gt sowohl ihr pers ö nliches geistliches Leben wie auch ihren Dienst an
Gott und den Menschen in der Kirche.
Als Mitglieder des Ordens sind sie auf ihre Weise Trä ger seiner apostolischen
Sendung in Gebet, Studium und Predigt.

5. Wie Dominikus,  Katharina von Siena und viele  andere Br ü der und
Schwestern, die das Leben des Ordens und der Kirche beispielhaft geprä gt haben,
finden sie Kraft in der geschwisterlichen Gemeinschaft, die sie vor allem darin be-
stä rkt, ihren eigenen Glauben zu bezeugen, die Probleme und  Bed ü rfnisse  der
Menschen von heute wahrzunehmen und  die Wahrheit sichtbar werden zu las-
sen.

6. Mit den heute drä ngenden Aufgaben des Apostolats der Kirche setzen sie sich enga-
giert auseinander. Besonders fü hlen sie sich gedr ä ngt, den Menschen in ihren
Ä ngsten in entgegenkommender Geschwisterlichkeit zu begegnen, sich fü r die Sa-
che der Freiheit einzusetzen und Gerechtigkeit und Frieden zu fö rdern.

7. Vom Charisma des Ordens geprä gt wissen sie, dass ihre apostolische Tä tigkeit aus
der Tiefe geistlicher Erfahrung entspringen muss.
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II. Das Leben der Gemeinschaften
8. In wirklich geschwisterlicher Gemeinschaft sollen sie sich bem ü hen, den

Geist der Seligpreisungen zu leben. Das zeigt sich in der Herzlichkeit ihres
Umgangs mit den Menschen, wo immer sie ihnen begegnen, aber auch in
der Berei tschaft,  ihre Zei t  und ihren Besitz  mit den Mitgliedern ihrer
Gemeinschaften, besonders den Armen und Kranken, zu teilen sowie im
betenden Gedenken der Verstorbenen, so dass sie immer ein Herz und
eine Seele in Gott sind.

9. Gemeinsam mit  den Ordensbr ü dern und -Schwestern tragen die Mit-
glieder der Gemeinschaften das Apostolat des Ordens und nehmen aktiv
Anteil  am Leben der Kirche. Dabei sollen sie immer bereit  sein, mit
anderen apostolischen Gemeinschaften zusammenzuarbeiten.

10. Dies sind die wichtigsten Quellen, aus denen dominikanische Laien die
Kraft   sch ö pfen, ihrer eigenen Berufung gerecht zu werden -  einer
Berufung, in der Kontemplation und Apostolat unl ö sbar ineinander
verschr ä nkt sind:

a) das Hinh ö ren auf Gottes Wort und das Lesen der Hl. Schrift, beson-
ders des Neuen Testamentes,

b) das t ä gliche Stundengebet und die t ä gliche Feier der Eucharistie, so
weit es m ö glich ist,

c) die h ä ufige Feier des Sakraments der Versö hnung,
d) die Feier des Stundengebets mit  der ganzen dominikanischen

Familie wie auch das pers ö nliche Gebet, zum Beispiel Meditation
und Rosenkranz,

e) die Bekehrung des Herzens aus dem Geist und der Umkehrpraxis
des Evangeliums,

f) das st ä ndige Studium der offenbarten Wahrheit und das unab-
l ä ssige Nachdenken ü ber die Probleme dieser Zeit im Licht des
Glaubens,

g) ein freundschaftliches Verbundensein mit Maria, wie es der Tra-
dition des Ordens entspricht, mit dem hl.  Dominikus,  unserem
Ordensvater, und mit der hl. Katharina von Siena,

h)        regelm ä ß ige gemeinsame Besinnungszeiten.

11. Ziel  der dominikanischen Schulung ist  es,  Menschen zu wirklich m ü n-
digen Gl ä ubigen werden zu lassen, die f ä hig sind, das Wort Gottes anzu-
nehmen, es zu feiern und weiterzusagen.
Jede Provinz soll eine Rahmenordnung fü r die Schulung der Mitglieder erstellen

a) f ü r die stufenweise Grundausbildung neuer Mitglieder,
b) f ü r die st ä ndige Fortbildung aller, auch der Einzelmitglieder.

12. Jedes Mitglied des Dominikanerordens muss f ä hig sein, das Wort Gottes
zu verk ü nden. In der Verk ü ndigung nehmen Christen das prophetische
Amt wahr, zu dem sie durch Taufe und Firmung bevollm ä chtigt sind.
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In der Welt von heute muss die Predigt des Wortes Gottes vor allem auch darin be-
stehen, die W ü rde der menschlichen Person sowie das Leben und die Familie zu
verteidigen. Es gehö rt auch zur dominikanischen Berufung, die Einheit der Christen
sowie den Dialog mit den Nichtchristen und Nichtglaubenden voranzubringen.

13. Die wichtigsten Quellen, aus denen eine erfolgversprechende domini-
kanische Schulung schö pfen muss, sind folgende:

-  das Wort Gottes und das theologische Denken und Nachdenken,
-  das liturgische Gebet,
-  Geschichte und Tradition des Ordens,
-  die neueren Dokumente der Kirche und des Ordens,
-  das Erkennen der Zeichen der Zeit.

14. Um dem Orden eingegliedert zu werden, m ü ssen die Mitglieder Profess
ablegen bzw. ein Versprechen leisten; sie erkl ä ren damit ausdr ü cklich,
dass sie im Geist des hl. Dominikus und nach der Lebensweise, wie sie die
Regel vorschreibt, leben wollen.
Profess bzw. Versprechen gelten auf Zeit oder fü r die ganze Lebensdauer. Bei der
Ablegung der Profess soll diese oder eine inhaltlich gleiche Formulierung verwen-
det werden:
„ Zur Ehre Gottes, der alles trä gt und erh ä lt, des Vaters und des Sohnes und des
Heiligen Geistes, zur Ehre der seligen Jungfrau Maria und des hl. Dominikus ver-
spreche ich, N.N., vor Ihnen, N.N., dem Prior dieser Gemeinschaft, und N.N., dem
Assistenten anstelle des Ordensmeisters der Predigerbrü der, dass ich nach der Regel
der Laien des hl. Dominikus (fü r drei Jahre/ das ganze Leben hindurch) leben will “ .

III.       Struktur und Leitung der Gemeinschaften

15. Die Gemeinschaft ist das geeignete Mittel, die Hingabe jedes Einzelnen an
seine eigene Berufung zu nä hren und zu fö rdern.
Wie oft und in welchen Abst ä nden die Treffen stattfinden, ist von Gemeinschaft zu
Gemeinschaft verschieden. Die regelm äß ige Teilnahme jedes Mitglieds zeigt seine
Treue und Verläß sslichkeit.

16. Bei der Zulassung von Kandidaten sind die Vorschriften des Direktori-
ums bez ü glich der pers ö nlichen F ä higkeiten und der Zeit der Zulassung
zu beachten. Die Zulassung ist dem Laien-Verantwortlichen ü bertragen.
Der Aufnahme geht eine Abstimmung des Rates der Gemeinschaft vor
aus, die einen rechtlich verbindlichen Charakter hat. Dann erst kann die
Aufnahme der Kandidaten durch den Laien-Verantwortlichen mit dem
Ordensassistenten   nach   dem  vom  Direktorium  bestimmten   Ritus
erfolgen.

17. Nach Ablauf der vom Direktorium vorgeschriebenen Probezeit und der
Abstimmung im Rat der Gemeinschaft nimmt der Laien-Verantwortliche
zusammen mit dem Ordensassistenten die zeitliche oder ewige Profess
entgegen.
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18.              Die Gemeinschaften der Laien stehen unter der Jurisdiktion des Ordens; sie genieß en
aber die den Laien eigene Autonomie, kraft derer sie sich selbst leiten.

19.a         Der Ordensmeister als Nachfolger des hl. Dominikus und Haupt der ganzen domini-
kanischen Familie steht allen Gemeinschaften in der Welt vor. Er soll den Geist des
Ordens ungeschmä lert in ihnen lebendig erhalten, ihnen entsprechend den Erforder-
nissen von Zeit und Ort Richtlinien f ü r das praktische Handeln geben und das geistli-
che Wohl und den apostolischen Eifer der Mitglieder fö rdern.

19.b          Der Generalpromotor vertritt den Ordensmeister gegenü ber allen Gemeinschaften
und trä gt deren Anliegen dem Ordensmeister oder dem Generalkapitel vor.

20.a         Der Provinzial steht den Gemeinschaften innerhalb der Grenzen des Territoriums
seiner Provinz vor; mit Zustimmung des Ortsordinarius errichtet er neue Gemein-
schaften.

20.b        Der Provinzpromotor vertritt den Provinzial und gehö rt mit allen Rechten zum
Provinzrat der Laien. Er wird vom Provinzkapitel oder vom Provinzial mit seinem
Konsil ernannt; vorher muss der Provinzrat der dominikanischen Laien gehö rt wer-
den.

20.c         Im Gebiet einer Provinz soll ein Provinzrat der Laien eingerichtet werden, dessen
Mitglieder von den Gemeinschaften gewä hlt werden und der nach den Vorschriften,
die im Direktorium festgelegt sind, geordnet ist. Dieser Rat wä hlt auch den Provinz-
prä sidenten.

21.a          Die ö rtliche Gemeinschaft wird vom Vorsitzenden und dem Rat geleitet. Sie nehmen
die volle Verantwortung von Leitung und Verwaltung wahr.

21 .b      Der Rat wird auf Zeit und nach der von den Teildirektorien festgelegten Weise ge-
w ä hlt. Der Vorsitzende wird von den Mitgliedern des Rates aus ihrer Mitte gew ä hlt.

21.c         Der Ordensassistent hilft den Mitgliedern im Bereich von Glaubenslehre und geistli-
chem Leben. Die Ernennung erfolgt durch den Provinzial, der vorher den Provinz-
promotor und den ö rtlichen Laien-Rat h ö ren muss.

22.a      Wo es im selben Land mehrere Ordensprovinzen gibt, kann ein Nationalrat gemäß
den in den Teildirektorien festgelegten Normen eingerichtet werden.

22.b         Ebenso kann ein internationaler Rat errichtet werden, sollte sich das als w ü nschens-
wert erweisen. Dazu sind die Gemeinschaften des ganzen Ordens zu befragen.

23.             Die R ä te der Gemeinschaften kö nnen Wü nsche und Petitionen an das Provinzkapitel
der Predigerbrü der richten, die Provinz- und Nationalr ä te an das Generalkapitel.
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Zu diesen Kapiteln sollen einige Verantwortliche der Laiengemeinschaften ein-
geladen werden, um die Themen und Tagesordnungspunkte, die sich auf die Laien
beziehen, mit ihnen zu behandeln.

24.    Die eigenen Statuten der dominikanischen Laiengemeinschaften sind:
a) die Regel der Gemeinschaften (die Grundregel der dominikani-

schen Laien (I), die Normen des Lebens (II) und die Leitung der
Gemeinschaften (III)),

b) die allgemeinen Erklä rungen des Ordensmeisters oder der General-
kapitel,

c) die Teildirektorien.

Direktorium
zur Regel
der Laiengemeinschaften
im Dominikanerorden

Provinz des hl. Albert
in Sü ddeutschland
und Ö sterreich



Direktorium zur Regel der Laiengemeinschaften im Dominikanerorden

DIREKTORIUM   FÜ R   DIE   LAIENGEMEINSCHAFTEN   DES
DOMINIKANERORDENS IN  DER  PROVINZ  DES  HL.  ALBERT IN
S Ü DDEUTSCHLAND   UND   Ö STERREICH

Dieses Direktorium enthä lt die besonderen Richtlinien f ü r die Laiengemeinschaften unserer Pro-
vinz, wie sie von den „ Allgemeinen Erklä rungen zur Regel der Laiengemeinschaften“  gefordert
werden (vgl. AOP 95 (1987), S. 88, Nr. 10). Die Richtlinien dienen dem Ziel, als dominikani-
scher Laie zu einem vertieften Christsein zu finden; sie sind deshalb so allgemein gehalten,
dass den Gruppen und Einzelnen gen ü gender Spielraum fü r eine Anpassung an die Lebensverhä lt-
nisse zur Verfü gung steht.
Wenn im Text von Kandidaten, Leitern usw. die Rede ist, dann sind selbstverst ä ndlich auch
Kandidatinnen, Leiterinnen usw. gemeint. Auf Verdopplungen (z.B. Leiter/ Leiterinnen) wurde
lediglich um der Lesbarkeit willen verzichtet.

I. Bedingungen f ü r die Aufnahme in die Gemeinschaft
1. Ein Interessent fü r den Eintritt in die Laiengemeinschaft hei ß t Bewerber.
2. Die Bewerber mü ssen mitbringen:

a) vorbildliche christliche Lebensf ü hrung,
b) Bereitschaft zu st ä ndiger religi ö ser Vertiefung und Weiterbildung

(in Gebet, durch Gespr ä che, Lekt ü re oder Studium), um in die
Glaubenswahrheiten tiefer einzudringen,

c) die  Absicht,  am  Gruppenleben  regelm ä ß ig  und   aktiv   teilzu-
nehmen.

3. Der Aufnahme muss eine Probezeit von mindestens sechs Monaten vor
ausgehen. W ä hrend dieser Zeit, die dem Kennenlernen und der gegen-
seitigen Pr ü fung dient, ist der Bewerber Gast in einer Gruppe. Der Ordens-
assistent (vgl. Direktorium 6.1) und der Gruppenleiter (Pr ä sident) sollen
w ä hrend der Probezeit  ein Gespr ä ch mit dem Bewerber f ü hren, um
dessen Eignung f ü r die Laiengemeinschaft zu erkennen. Die Zulassung
zur Einfü hrungszeit erfolgt nach Regel 111/16.

II. Einfü hrungszeit
4. Der Bewerber wird w ä hrend einer Eucharistiefeier oder eines Wortgottes-

dienstes vom Gruppenleiter zusammen mit dem Ordensassistenten in
die Einf ü hrungszeit aufgenommen. Der Bewerber erh ä lt dabei ein Exem-
plar der Regel und des Direktoriums.

5. In der Einf ü hrungszeit heiß t der Bewerber Kandidat.
6. In der Einf ü hrungszeit steht dem Kandidaten ein Begleiter zur Seite. Er

wird vom Gruppenleiter f ü r drei Jahre ernannt; zuvor hat der Gruppen-
leiter die Zustimmung des Ordensassistenten und des Rates zur Person
des Begleiters einzuholen. Die Amtszeit kann zweimal um weitere drei
Jahre verlä ngert werden.
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7. Ziel der Einf ü hrungszeit ist die Vertiefung der Nachfolge Christi und das
Kennenlernen der dominikanischen Spiritualit ä t  als eines bew ä hrten
Weges hierzu. In der Einf ü hrungszeit ist der geistliche Gehalt der evange-
lischen R ä te zu vermitteln, auf die sich die anderen Zweige der domini-
kanischen Familie verpflichten und die je nach Lebensstand auch von
den Kandidaten zu beobachten sind.

8. Der Kandidat muss in die Schwerpunkte dominikanischer Spiritualit ä t
eingefü hrt werden (vgl. Regel 11/13):

-  das Stundengebet in der Gemeinschaft und das persö nliche, be

    trachtende Gebet (Meditation);
-  die Schriftlesung als Begegnung mit dem Wort Gottes;
-  die  Vertiefung  des  Glaubenswissens  durch Studium  und  Ge
    sprä che;
-  die Kenntnis des Ordensziels und der Ordensgeschichte;
-  die Vertrautheit mit hervorragenden Zeugen des Glaubens, wie z.B.
   der Heiligen und Seligen des Ordens, allen voran des hl. Domi-
   nikus;
-  die Verk ü ndigung der Heilstaten Gottes durch das Wort und das
     Zeugnis vorbildlicher christlicher Lebensf ü hrung.

9. Bereits der Kandidat ist gehalten, regelm ä ß ig die Gruppenzusammen-
kü nfte zu besuchen und aktive Beitr ä ge zum Gruppenleben zu leisten.

 10.          Die Einf ü hrungszeit muss wenigstens ein Jahr dauern. Sie darf jedoch zwei
Jahre nicht ü berschreiten. Wä hrend dieser Zeit muss sich der Begleiter mit dem
Kandidaten regelm äß ig zu Unterweisungen treffen, mö glichst einmal im Monat.

III.            Eingliederung  in die dominikanische  Laiengemeinschaft
A)             In eine Gruppe

11. Nach der Einf ü hrungszeit muss der Kandidat in die dominikanische Laien-
gemeinschaft eingegliedert werden. Das geschieht durch ein Versprechen (Profess),
in dem sich Kandidat und Gemeinschaft gegenseitig annehmen (vgl. Regel 11/14).

12. Das erste Versprechen soll auf ein Jahr abgelegt werden, dem ein weiteres
f ü r drei Jahre folgt. Nach vier Jahren muss das dauernde Versprechen ab
gelegt werden. Damit verbunden ist die Eingliederung in den Orden.

13. Will jemand nach vier Jahren nicht durch das dauernde Versprechen in
die Gemeinschaft eingegliedert werden, so soll er sich vom Gruppenleben
trennen. Die Gruppe soll jedoch eine freundschaftliche Beziehung zu
ihm aufrechterhalten.

14. Die Aufnahme in die Einf ü hrungszeit und die Eingliederung durch die
Versprechen sind im Register der Mitglieder schriftlich festzuhalten.
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B)               Eingliederung   von   Einzelpersonen
15. Auch Kandidaten, die sich nicht einer Gruppe anschlie ß en k ö nnen, steht

der Weg in die dominikanische Laiengemeinschaft offen. Der Provinzial
oder der Provinzpromotor f ü r die Laiengemeinschaften kann einem sol-
chen Kandidaten die Eingliederung in den Orden durch einen beauftrag
ten Dominikaner, der nicht Priester sein Mus, oder durch einen Welt
geistlichen gestatten. In diesem Fall muss der Beauftragte ü ber die Aufnahme
und die Ablegung der Versprechen dem Promotor schriftlich Bericht erstatten.

16. Die nicht in eine Gruppe aufgenommenen Mitglieder unterstehen direkt
dem Provinzrat. Wenn sich Einzelmitglieder einer Gruppe anschlie ß en
wollen, ist dazu die Zustimmung des Gruppenrates und des Provinzpro-
motors einzuholen.

IV.             Sachliche und spirituelle Weiterbildung, Gebet, Sakramentenempfang
17. Die unter 2. genannten Schwerpunkte dominikanischer Spiritualit ä t bil-

den zugleich auch den vorrangigen Gegenstand einer st ä ndigen Weiter-
bildung.

18. Alle Mitglieder der Laiengemeinschaft sollen einmal im Jahr einen Ein-
kehrtag besuchen, der von einem Dominikaner oder einer Domini-
kanerin geleitet wird. Kann kein dominikanischer Einkehrtag veran-
staltet werden, ist die Teilnahme an einem anderen geistlichen Tag ange-
raten.

19. In jeder Gruppe und auf Provinzebene ist ein Mitglied mit der Sorge um
die Weiterbildung zu betrauen. Zusammen mit dem Gruppen- bzw. Pro-
vinzrat soll dieser Beauftragte ein Programm erstellen, das der Provinz-
promotor billigen muss.

20. Die Laien unseres Ordens sollen durch t ä gliches Gebet ihr spirituelles
Leben vertiefen. Besonders sollen die Gebetsweisen des Gesamtordens ge
pflegt werden: das Stundengebet, wenn m ö glich in Gemeinschaft, das
Rosenkranzgebet und die Schriftbetrachtung (vgl. Regel 11/10).

21. H ä ufige, wenn m ö glich t ä gliche Teilnahme an der hl. Eucharistie und
regelm ä ß iger Empfang des Sakraments der Vers ö hnung werden sehr
empfohlen.

22. Eine besondere Verpflichtung besteht gegen ü ber den Verstorbenen der
Gemeinschaft und des Ordens. Stirbt ein Mitglied der Gruppe, sollen alle
Mitglieder benachrichtigt werden. Wenigstens ein Vertreter der Gruppe
soll bei der Messe f ü r den Verstorbenen und der Beerdigung anwesend
sein. Alle Mitglieder sollen des Verstorbenen bei der Feier der Eucharistie
und im F ü rbittgebet gedenken. Die Feier einer hl. Messe f ü r das verstor-
bene Gruppenmitglied wird sehr empfohlen.

23. Die Mitglieder der ganzen dominikanischen Familie sollen der verstor-
benen Brü der und Schwestern tä glich im Gebet gedenken. Dazu k ö nnen
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sie zu einer bestimmten Tageszeit sprechen: „ Die verstorbenen Br ü der und
Schwestern m ö gen durch die Barmherzigkeit Gottes in Frieden ruhen “ .

V. Versammlungen der Gruppe
24. Die Mitglieder der Gruppe sollen sich wenigstens einmal im Monat tref-

fen. Wer an einer Teilnahme verhindert ist,  soll  den Gruppenleiter
dar ü ber verst ä ndigen. Kranke Gruppenmitglieder sollen regelm ä ß ig be-
sucht werden. Dabei sind sie ü ber das Gruppenleben zu unterrichten, das
die Kranken ihrerseits durch Gebet und Opfer begleiten mö gen.

25. Ist der Ordensassistent beim Treffen anwesend, leitet er die Gruppe. Jede
Gruppe muss jedoch so selbstä ndig sein, dass sie auch bei Abwesenheit des
Ordensassistenten ihr Gruppenleben voll entfalten kann.

26. Die Versammlung soll drei Teile haben:

a) gemeinsames Gebet (z.B. Eucharistiefeier, Wortgottesdienst, Stun-
dengebet, Rosenkranz),

b) Thematik (z.B. Schriftbetrachtung, Vortrag, Diskussion),
c) Pflege des Gemeinschaftslebens (z.B. Gedankenaustausch, Gespr ä ch,

Adventfeier, Namenstagsfeier).

VI. Struktur der Gruppen und die Verbindung der Gruppen unterein-
ander im Verband der Provinz und der Nation

A)             Die Gruppe als Laiengemeinschaft am Ort
27. Die Gruppe ist die Versammlung am Ort und besteht aus den Mitgliedern

mit dauernden oder zeitlichen Versprechen sowie den Kandidaten. In
einer Stadt k ö nnen mehrere Gruppen bestehen.

28. Einmal im Jahr soll eine Versammlung der ganzen Gruppe als General-
versammlung abgehalten werden. Sie hat folgende Aufgaben:

                                -  Abstimmung ü ber den Rechenschaftsbericht fü r das vergangene

                             Jahr,

                                  -  Pr ü fung des Kassenberichts und Entlastung des Kassierers

                             -  Bearbeitung von Anträ gen der Mitglieder,

                               -  Planung f ü r das kommende Jahr,
                          -  Beschluss ü ber einen Mitgliedsbeitrag und dessen H ö he,
                            -  alle drei Jahre: Wahl des Gruppenrates.

29. Von der Sitzung ist ein Protokoll anzufertigen, von dem je eine Kopie an
den Provinzprä sidenten und den Provinzpromotor zu senden ist.

30. Die Gruppe wird vom Gruppenleiter (Pr ä sidenten) und dem Rat geleitet
(vgl. Regel III/21a).
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31. Aufgaben des Gruppenleiters sind:
-  die Versammlungen der Gruppe einzuberufen und zu leiten,
-  die Beschl ü sse der Generalversammlung, des Gruppenrates sowie
    die   Bestimmungen der Ordensoberen und des Provinzrates durch-
    zuf ü hren,
-  mit dem Ordensassistenten fü r die Ausbildung und Weiterbildung zu
    sorgen,
-  Kandidaten mit dem Ordensassistenten in die Gruppe aufzunehmen und
    mit ihm die zeitlichen und endg ü ltigen Versprechen ent-
    gegenzunehmen (vgl. Regel 111/16),
- dem Provinzrat und dem Promotor gemeinsam mit dem Ordensassistenten
   j ä hrlich ü ber die Gruppe zu berichten.

32. Aufgaben des Gruppenrates sind:
-  den Gruppenleiter in der Wahrnehmung seiner Aufgaben zu unter
   st ü tzen,
-  ü ber die Aufnahme von Kandidaten und die Zulassung zu den
    Versprechen zu entscheiden (vgl. Regel 111/16),
-  aus schwerwiegenden und gerechten Grü nden Mitglieder von der
    Teilnahme am Gruppenleben auszuschlie ß en,
-  Anträ ge an den Provinzrat der Laiengemeinschaft und das Provinzkapitel
    der Patres zu richten (vgl. Regel 111/23).

33. Damit der Gruppenrat beschlussf ä hig ist, m ü ssen alle Mitglieder zur Rats-
sitzung einberufen werden und mehr als die H ä lfte der Mitglieder an
wesend sein. In dringenden F ä llen ist  die Anwesenheit  des Gruppen-
leiters oder seines Stellvertreters und weiterer zwei Ratsmitglieder zur
Beschlussfä higkeit erforderlich und genü gend.

34. Als Gruppenrat sind von der Generalversammlung alle drei Jahre h ö ch-
stens sechs Personen zu w ä hlen. Jedes Ratsmitglied kann zweimal f ü r
weitere drei Jahre wiedergew ä hlt werden. Der Ordensassistent und der
Begleiter in der Einf ü hrungszeit sind von Amts wegen weitere Rats-
mitglieder.

35. Wahlrecht haben alle Mitglieder mit zeitlichem oder endg ü ltigem Ver-
sprechen (Profess). Bewerber und Kandidaten sind nicht wahlberechtigt.

36. Nach der Wahl des Gruppenrates findet die konstituierende Sitzung statt.
In ihr haben die Ratsmitglieder aus ihren Reihen zu w ä hlen:

                                  -  den Gruppenleiter
                                    -  seinen Stellvertreter
                                  -  den Schriftfü hrer
                                  -  den Kassierer
                                 -  zwei Beisitzer

In kleineren Gruppen kann auf die Wahl der Beisitzer verzichtet werden. Eine Zu-
sammenlegung der Aufgaben des Schriftfü hrers und Kassierers ist durch Beschluss
mö glich.
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37. Aufgaben des Schriftfü hrers sind:
-  im Auftrag des Gruppenleiters zu Versammlungen und Rats-
     sitzungen mit Bekanntgabe der Tagesordnung einzuladen,
-   Ergebnisprotokolle der Sitzungen zu fertigen,
-  das Archiv zu f ü hren,
-  ein Verzeichnis aller Mitglieder zu erstellen, in dem die Daten von
    Aufnahme und Versprechen aufgefü hrt sind.

38. Aufgaben des Kassierers sind:
-  ü ber Einnahmen und Ausgaben Buch zu fü hren,
-  das Vermö gen zu verwalten,
-  dem Rat auf Verlangen Rechenschaft ü ber die Gesch ä ftsf ü hrung

                                         abzulegen,
-  der Generalversammlung jä hrlich die Abrechnung vorzulegen.

39. Der Ordensassistent ist der theologische und spirituelle Begleiter der
Gruppe.

40. Aufgaben des Ordensassistenten sind:
-  am Leben der Gruppe und an der Beschlussfassung des Gruppen
    rates teilzunehmen und die Gruppe zu fö rdern (vgl. Regel III/21c),
-  die Verbindung mit dem Konvent oder Kloster der Dominikaner
     oder Dominikanerinnen am Ort aufrecht zu erhalten,
-  mit dem Gruppenleiter (Prä sidenten) Bewerber in die Gruppe auf-
    zunehmen und mit ihm das zeitliche oder endg ü ltige Versprechen ent-
   gegenzunehmen.

41. Der Ordensassistent wird auf drei Jahre ernannt nach Regel III/21c. Nach
dieser Zeit kann er wiederholt auf drei Jahre ernannt werden. Das Amt
kann aus ü ben ein Dominikaner, eine Dominikanerin oder ein Weltgeist-
licher, der dem Orden nahe steht.

B)          Die Laiengemeinschaft auf der Ebene der s ü ddeutsch- ö ster-
reichischen Ordensprovinz

42. Auf der Provinzebene besteht ein Provinzrat. Ihm gehö ren an:
a) der Provinzpromotor von Amts wegen,
b) von den Gruppen gewä hlte und entsandte Vertreter,
c) von den unter a) und b) genannten Mitgliedern des Provinzrats ge-

w ä hlte, weitere Mitglieder.

43. Aufgaben des Provinzrates sind:
-  ein Votum zur Ernennung des Provinzpromotors an das Provinz-
   kapitel der Patres zu geben,
-  Antr ä ge an das Generalkapitel des Ordens zu richten (vgl. Regel
   III/23),
-  die Arbeit der Gruppen zu fö rdern und zu koordinieren,
-  finanzielle Beitr ä ge der Gruppen an den Provinzrat festzulegen.
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44. Der Provinzpromotor wird vom Provinzkapitel oder vom Provinzkonsil
der Patres ernannt. Seine Amtsdauer beträ gt vier Jahre.

45. Aufgaben des Provinzpromotors sind:
-  als Mitglied des Provinzrates an dessen Sitzungen teilzunehmen,
-  fü r die Einhaltung von Regel und Direktorium zu sorgen,
-  die Gruppen in der Provinz zu besuchen.

46. Bei der Wahl der verschiedenen Mitglieder des Provinzrates ist folgen-
dermaß en vorzugehen:

a) Nach Ablauf der Amtszeit des Pr ä sidenten wird von dessen Stell-
vertreter eine Versammlung einberufen. Die Einberufung erfolgt
schriftlich drei Monate vor dem Versammlungstermin. Im Schrei-
ben sind die Gruppen aufzufordern, eine Person als Mitglied f ü r
den neuen Provinzrat zu w ä hlen und in die Versammlung zu ent-
senden.

b) Bei der Versammlung konstituieren sich die Gruppenvertreter mit
dem Provinzpromotor zum neuen Provinzrat. Von diesem k ö n-
nen weitere Mitglieder gew ä hlt werden. Insgesamt soll der Rat je-
doch aus nicht mehr als neun Personen bestehen.

47. Der Provinzrat wä hlt dann:
-  den Prä sidenten
-  dessen Stellvertreter
-  den Kassierer
-  den Schriftfü hrer
-   einen oder mehrere Beisitzer.

Auf die Wahl von Beisitzern kann der Provinzrat durch Beschluss verzichten.
Die Zusammenlegung der Aufgaben des Kassierers und des Schriftfü hrers ist durch
Beschluss mö glich.

48. Die Amtsdauer des Provinzrates und seiner Funktionstr ä ger betr ä gt drei
Jahre. Eine zweimalige Wiederwahl als Mitglied des Provinzrates oder in
eines der Ä mter ist mö glich.

49. Beschlussf ä hig ist der Provinzrat, wenn alle Mitglieder zur Sitzung einge-
laden worden sind und mehr als die H ä lfte der Mitglieder anwesend ist.
Beschl ü sse sind wirksam, wenn sie mit absoluter Mehrheit (die H ä lfte +
1) angenommen worden sind.

50. Aufgaben des Prä sidenten sind:
-  den Provinzrat wenigstens einmal im Jahr einzuberufen,
-  die Sitzungen zu leiten und die Beschl ü sse auszufü hren,
-  Kontakte mit den Gruppenleitern zu pflegen,
-  die Gruppen der Provinz nach auß en zu vertreten,

                                             -  nach Ablauf der Amtszeit dem Provinzrat Rechenschaft ü ber seine
Amtsfü hrung abzulegen.
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51. Aufgaben des Schriftf ü hrers sind:

                                   -  im Auftrag des Prä sidenten den Provinzrat einzuberufen und die
   Tagesordnung bekannt zu geben,

                                     -  von den Sitzungen ein Ergebnisprotokoll zu fertigen,
-  die Mitgliederliste und das Archiv der Provinz zu f ü hren.

52. Aufgaben des Kassierers sind:

-  ü ber Einnahmen und Ausgaben Buch zu f ü hren,

-  einmal im Jahr dem Provinzrat Rechenschaft ü ber die Gesch ä fts-

   f ü hrung und die Verm ö genslage zu geben.

53. Der Provinzrat bestellt zur Kassenpr ü fung zwei Pr ü fer und erteilt dem
Kassierer nach deren Bericht die Entlastung.

C)           Die Laiengemeinschaften in der Nation

54. Die dominikanischen Laiengemeinschaften unserer Provinz sollen im
Nationalrat  der  deutschen  Laiengemeinschaften  nach  Ma ß gabe  der
geltenden Normen mitwirken.

VII.         Dispensen

55. In Einzelf ä llen k ö nnen die Gruppenleiter und der Provinzpr ä sident von
den Verpflichtungen der Laiengemeinschaft auf der jeweiligen Ebene aus
gerechtem Grund dispensieren.

Hiermit genehmige ich das „ Direktorium fü r
die Laiengemeinschaften des Dominikaner-
ordens in der Provinz des hl. Albert in Sü d-
deutschland und Ö sterreich“

Augsburg, den 1.11.1992

(fr. Gregor Ruf OP, Provinzial)


